
68 Erstes Buch

Referendare als Verteidiger.
§139

Der als Verteidiger gewählte Rechtsanwalt kann mit 
Zustimmung des Angeklagten die Verteidigung einem 
Rechtskundigen, welcher die erste Prüfung für den Justiz
dienst bestanden hat und darin seit mindestens einem 
Jahre und drei Monaten beschäftigt ist, übertragen.

Notwendige Verteidigung.
§ HO

(1) Die Verteidigung ist notwendig in den Sachen, 
welche vor dem Reichsgericht oder dem Oberlandesgerichl 
in erster Instanz oder vor dem Schwurgerichte zu ver
handeln sind.

(2) In anderen Sachen ist die Verteidigung notwendig, 
wenn zu erwarten ist, daß die Unterbringung in einer 
Heil- oder Pflegeanstalt, die Sicherungsverwahrung oder 
die Entmannung angeordnet oder die Berufsausübung unter
sagt werden wird oder wenn der Angeschuldigte taub 
oder stumm ist.

(3) In den vor dem Amtsrichter oder dem Schöffen
gerichte zu verhandelnden Sachen ist die Verteidigung 
notwendig, wenn eine Tat den Gegenstand der Unter
suchung bildet, die nicht nur wegen Rückfalls ein Ver
brechen ist, und der Beschuldigte oder sein gesetzlicher 
Vertreter die Bestellung eines Verteidigers beantragt.

(4) In den Fällen der Abp. 1 und 2 ist dem Ange
schuldigten, der noch keinen Verteidiger gewählt hat, 
ein Verteidiger von Amts wegen zu bestellen, sobald der 
Angeschuldigte gemäß § 201 zur Erklärung über die 
Anklageschrift aufgefordert worden ist, oder, wenn eine 
solche Aufforderung nicht vorgesehrieben ist, sobald dem 
Angeklagten der Eröffnungsbeschluß zugestellt worden ist. 
Der Antrag nach Abs. 3 ist binnen einer Frist von drei 
Tagen zu stellen, nachdem der An geschuldigte gemäß 
§ 201 zur Erklärung über die Anklageschrift aufgefordert 
worden ist.
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